
Neuwidmung als 
Baufläche oder 
Sondergebiet

Raumplanungsvertrag
(Verwendungsvereinbarung)

Fläche ist für eine 
geordnete Bebauung 

nicht geeignet
(bei Bauflächen)

Festlegung des 
Mindestmaßes 

der baulichen Nutzung
(bei Bauflächen)

Unbefristete Widmung

Befristete Widmung
Festlegung der Folgewidmung

Nach Ablauf von 7 Jahren

Rechtmäßige Bebauung 
erfolgt bzw. begonnen

Rechtmäßige Bebauung nicht 
erfolgt bzw. nicht begonnen

Ausweisung der 
Folgewidmung

(z.B. Bauerwartungsfläche)

Löschung der Befristung und 
der Folgewidmung

Besondere Widmungen nach 
§§ 15, 15a, 16 oder 16b RPG

Befristete Widmung

Unbefristete Widmung

Raumplanungsvertrag
(Verwendungsvereinbarung)

Nach Ablauf von 7 Jahren

Rechtmäßige Bebauung 
erfolgt bzw. begonnen

Rechtmäßige Bebauung nicht 
erfolgt bzw. nicht begonnen

Besondere Widmung ist zu 
löschen

Löschung der Befristung

Verfahrensablauf bei Neuwidmungen
als Baufläche oder Sondergebiet und bei besonderen Widmungen

Grundwidmung
z.B. BK, BM, BW
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